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(4) Für Kleinmaterial dürfen 15°/o vom Haupt
material berechnet werden.

(5) Auf die vom Handwerkex gelieferten Materi
alien darf ein Materialkostenzusehlag in Höhe von 
10°/o berechnet werden.

(6) Für das vom Kunden gelieferte Material darf 
ein Zuschlag nicht erhoben werden.

(7) Auf das dem Auftraggeber gelieferte Fertig
material —• auch im Rahmen einer handwerklichen 
Leistung — richtet sich die Zuschlagsberechnung 
nach den Preisanordnungen Nr. 244 vom 26. August 
1949 (ZVOB1. II S. 107) bzw. Nr. 189 vom 1. Dezem
ber 1948 (PrVOBl. 1949 S. 3).

§ 6
Mehrarbeits- und Erschwerniszuschläge

(1) Zuschläge für Mehrarbeiten (Überstunden-, 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge), 
die mit dem Auftraggeber vereinbart sind, dürfen 
mit den durch den jeweiligen Tarifvertrag festge
legten Prozentsätzen auf die Fertigungslöhne auf
geschlagen werden.

(2) Derartige Aufschläge sind gegebenenfalls ge
sondert auszuweisen. Der Auftraggeber ist vor 
Durchführung eines mit Mehrarbeitszuschlägen ver
bundenen Auftrages auf das Entstehen dieser Mehr
arbeitszuschläge aufmerksam zu machen.

§ 8
Fremdarbeiten ;

Für Arbeitsleistungen, die aus Gründen der Wirt
schaftlichkeit vom Schuhmacherbetrieb nicht selbst 
ausgeführt werden, darf dem Auftraggeber, außer 
den Transport- und Verpackungskosten in preis
rechtlich zulässiger Höhe, zur Abgeltung aller übri
gen Kosten ein Aufschlag von 10°/o auf die Netto
preise des Betriebes, der die Arbeiten ausführt, be
rechnet werden.

§ 9 S
Umsatzsteuer *

Die Umsatzsteuer wird in jeweiliger Höhe auf 
den Endpreis auf geschlagen.

SS

§ 10 -5
Inkrafttreten '"*i

Diese Durchführungsbestimmung tritt gleichzeitig 
mit der Preisverordnung Nr. 171 in Kraft.
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(3) Erschwerniszuschläge, welche im Rahmen des 
jeweils gültigen Tarifvertrages für besonders 
schmutzige, gefährliche oder gesundheitsschädliche 
Arbeiten gezahlt werden, dürfen ebenfalls mit den 
gültigen Prozentsätzen auf die Fertigungslöhne 
aufgeschlagen werden.

§ 7
Lohnnebenkosten und Kosten für Reisen

(1) Lohnnebenkosten (Wegegelder, Trennungs
gelder, Auslösung, Kosten für Wochenendheimfahr
ten, Unterkunfts- und Übernachtungsgelder usw.) 
dürfen, soweit sie nach dem jeweils gültigen Tarif
vertrag zulässig sind, dem Auftraggeber in der tat
sächlich entstehenden Höhe berechnet werden.

(2) Wegezeit innerhalb der Arbeitszeit gilt als 
Arbeitszeit.

(3) Die Kosten für Reisen bei Arbeiten außerhalb 
des Betriebsortes dürfen in preisrechtlich zulässi
ger, wirtschaftlich vertretbarer Höhe in Rechnung 
gestellt werden.

(4) Auf die Lohnnebenkosten und die Kosten der 
Reisen darf nur ein Zuschlag in der jeweils gültigen 
Höhe der Umsatzsteuer erhoben werden. Diese 
Nebenkosten sind gesondert auszuweisen.

Auf Grund des § 8 der Verordnung vom 15. Juni 
1950 über die Preisbildung im Handwerk (GBl. S. 510) 
wird für das Bildhauer- und Steinmetz-Handwerk 
folgendes bestimmt: . ,

§ 1 V{
(1) Bildhauer- und Steinmetz-Handwerksbetriebe, 

die handwerkliche Leistungen im Bereich der Deut
schen Demokratischen Republik ausüben, haben 
hierfür Preise nach den Vorschriften dieser Preis
verordnung zu bilden.

(2) Für Bauleistungen der Bildhauer- und Stein
metz-Handwerksbetriebe gelten die Bestimmungen 
der Preisanordnung Nr. 191 vom 3. Januar 1949 
(PrVOBl. S. 5).

§ 2
(l) Für ständig wiederkehrende gleichartige hand

werkliche Leistungen der Bildhauer- und Steinmetz- 
Handwerksbetriebe gelten die in der Anlage dieser 
Preisverordnung aufgezeichneten Preise (Regel
leistungspreise). Diese Preise sind Höchstpreise, die 
nicht überschritten werden dürfen.

(2) Für Arbeiten, die in der Anlage nicht als Regel
leistungen aufgeführt, mit Regelleistungen aber ver
gleichbar sind, dürfen höchstens Preise berechnet 
werden, die den in der Anlage aufgeführten Regel
leistungspreisen unter Berücksichtigung der nachzu
weisenden Kostenabweichungen entsprechen.


